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Einleitung 

Miteinander zusammenhängende Klagen werden häufig vor verschiedenen 
Gerichten erhoben, auch wenn die Ansprüche in einem Verfahren verfolgt 
werden könnten. Dahinter können die unterschiedlichsten Interessen stehen. 
So kann bei verschiedenen Klägern jeder ein Interesse haben, an dem ihm 
jeweils nächsten Gericht zu klagen. Klagt dieselbe Person mehrere Ansprüche 
ein, kann sie eine nur für eine der Klagen bestehende besondere Zuständigkeit 
ausnutzen wollen. Die Aufspaltung eines Sachverhaltskomplexes in einzelne, 
getrennt voneinander eingeleitete Klagen kann dazu führen, daß die Ergeb-
nisse der einzelnen Verfahren nicht zusammenpassen oder sogar einander 
unmittelbar widersprechende Entscheidungen ergehen. Die getrennte Ver-
handlung von sachlich eng zusammenhängenden Streitsachen verursacht 
zudem überflüssigen Verfahrensaufwand, weil derselbe Sachverhalt mehrmals 
ermittelt und dieselben Fragen mehrmals beantwortet werden müssen. Es 
besteht daher ein erhebliches Interesse an der Koordinierung von Verfahren 
über miteinander zusammenhängende Ansprüche. 

Thema dieser Arbeit ist die Behandlung des Sachzusammenhangs zwischen 
mehreren, bei verschiedenen Gerichten anhängigen Klagen im europäischen 
Zivilprozeßrecht. Im Zentrum der Untersuchung steht die Regelung in 
Art. 22 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen von 1968 (EuGVÜ). 
Diese Norm ermöglicht die Koordinierung von konnexen Zivilprozessen, die 
in verschiedenen EU-Staaten gleichzeitig anhängig sind. Sie begründet 
dagegen keinen allgemeinen Gerichtsstand des Sachzusammenhangs. Der 
Problemkreis der Zuständigkeitsverschiebung kraft Sachzusammenhangs 
bleibt daher in der vorliegenden Arbeit weitgehend ausgeklammert. 

Grundlegend für die Untersuchung ist die Klärung des Begriffs der Konne-
xität, weil dadurch der Anwendungsbereich der Regelung in Art. 221 abge-
steckt wird. Der Begriffsbestimmung ist der erste Teil der Arbeit gewidmet. 
Da der europäische Konnexitätsbegriff in Anlehnung ari entsprechende 
Begriffe in den nationalen Rechtsordnungen der Vertrags staaten entstanden 
ist, bedarf es einer rechtsvergleichenden Studie. Hierbei werden die Rechts-
ordnungen derjenigen Vertrags staaten berücksichtigt, die Wesentliches zur 

Artikel ohne Gesetzesangabe sind solche des EuGVÜ. 
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Begriffsklärung beitragen können. Das sind in erster Linie die romanischen 
Rechtsordnungen, weil die Konnexität dort ein grundlegendes Institut des 
Zivilprozeßrechts darstellt und der Begriff deutlich ausgeprägt ist. Im deut-
schen Zivilprozeßrecht spielt die Konnexität im Vergleich dazu eine geringe 
Rolle. Die ablehnende Haltung gegenüber dem Gerichtsstand der Konnexität, 
der "wegen seiner vagen Allgemeinheit ganz untauglich zu einer wissen-
schaftlichen Entwicklung" sei2, reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert und hat 
eine Auseinandersetzung mit dem Begriff bis heute weitgehend verhindert. 

Die europäische Konnexitätsregel führt bislang ein Schattendasein. Die 
geringe Bedeutung der Regelung in der bisherigen Gerichtspraxis steht im 
Gegensatz zur großen praktischen Relevanz der entprechenden Normen in den 
romanischen Rechtsordnungen. Das liegt nicht etwa daran, daß es auf euro-
päischer Ebene weniger Parallelverfahren gäbe. Ein Grund für die relativ 
geringe praktische Bedeutung des Art. 22 könnte die verdrängende Wirkung 
der Nachbarvorschrift des Art. 21 über die Rechtshängigkeit sein. Um den 
Regelungsbereich des Art. 22 abzuklären, ist es daher nötig, den Anwen-
dungsbereich der beiden Normen voneinander abzugrenzen. Für die Lösung 
der Abgrenzungsfrage ist zum einen die Grenzziehung zwischen Rechtshän-
gigkeit und Konnexität in den nationalen Rechtsordnungen der Vertragsstaa-
tenheranzuziehen. Zum anderen soll auf die Unterschiede in der Zielrichtung 
und der Struktur der beiden benachbarten Normen abgestellt werden. 

Die geringe praktische Relevanz der Konnexitätsregel könnte weiterhin 
darauf beruhen, daß die Regelung in Art. 22 nicht effektiv genug ausgestaltet 
ist. Im zweiten Teil der Arbeit werden daher die zusätzlichen Voraussetzun-
gen für die Berücksichtigung der Konnexität sowie die in Art. 22 vorgese-
henen Rechtsfolgen untersucht. Die unterschiedlichen Auffassungen über die 
Behandlung der Konnexität in den verschiedenen Vertragsstaaten des EuGVÜ 
haben zu erheblichen Kompromissen bei der Ausgestaltung des Art. 22 
geführt. Die dadurch entstandenen Unklarheiten und Widersprüche gilt es 
aufzulösen. 

Art. 22 setzt zunächst voraus, daß beide Verfahren in erster Instanz anhän-
gig sind. Ferner verlangt er für die Rechtsfolge der Unzuständigerklärung 
einen Parteiantrag, die Zuständigkeit des Erstgerichts für beide Klagen sowie 
die Zulässigkeit der Verbindung konnexer Verfahren nach nationalem Recht. 
Durch eine zweckgerechte Auslegung dieser Voraussetzungen vor dem Hin-
tergrund der Analyse entsprechender nationaler Regelungen könnte die Effek-
tivität von Art. 22 verbessert werden. Soweit dies nicht genügen sollte, sind 
änderungsvorschläge zu entwickeln. 

Planck. Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten (1844). S. 531. 
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Besonders problematisch sind die in Art. 22 angeordneten Rechtsfolgen. 
Das später angerufene Gericht kann das Verfahren entweder aussetzen oder 
sich für unzuständig erklären. Infolge der engeren Voraussetzungen für eine 
Unzuständigerklärung ist die Aussetzung in der Praxis die relevantere Rechts-
folge. Sie erscheint allerdings nur in begrenztem Maße geeignet, die Zwecke 
der Konnexitätsregel zu erreichen. Die Rechtsfolge der Unzuständigerklärung 
wird bislang überwiegend als einfache Prozeßabweisung verstanden. Man 
geht davon aus, daß eine Verweisung über die Staats grenzen hinweg nicht 
möglich sei. Da die Rechtsfolge in Art. 22 Abs. 2 dem "renvoi" des französi-
schen bzw. belgisehen Rechts nachgebildet ist, gilt es zu klären, was darunter 
in den genannten Rechtsordnungen im einzelnen verstanden wird und ob sich 
diese Ausgestaltung auf die europäische Ebene übertragen läßt. Fest steht 
jedenfalls, daß Ziel der Unzuständigerklärung die gemeinsame Verhandlung 
über die zusammenhängenden Klagen vor demselben Gericht ist. Offen ist 
jedoch, ob und auf welche Weise dieses Ziel durch die geltende Regelung 
erreicht wird. 

Die Wirksamkeit der europäischen Konnexitätsregel wird weiter dadurch 
eingeschränkt, daß - im Gegensatz zur Ausgestaltung der Rechtshängigkeits-
regel - die Entscheidung über die Rechtsfolgen der Konnexität ins Ermessen 
des darüber entscheidenden Gerichts gestellt ist. Zu untersuchen ist, welche 
Gesichtspunkte im Rahmen der Entscheidung über die Rechtsfolgen der Kon-
nexität zu berücksichtigen sind und welche demgegenüber nicht einfließen 
dürfen. Darüber Klarheit zu schaffen, ist dringend nötig, um zu einer einheit-
lichen Anwendung des Art. 22 durch die nationalen Gerichte und zu einer 
größeren Effektivität der Norm beizutragen. Angesichts der erheblichen 
Beeinträchtigung der Wirksamkeit der Konnexitätsregel durch die Einräu-
mung eines Ermessensspielraums stellt sich darüber hinaus die grundSätzliche 
Frage nach der Zweckmäßigkeit einer solchen Ausgestaltung. 

Nach der vergleichenden Analyse der Konnexitätsregeln im EuGVÜ und in 
einigen nationalen Rechtsordnungen geht es im dritten Teil der Arbeit um die 
Behandlung konnexer Verfahren im deutschen Recht. Anders als in den natio-
nalen Rechtsordnungen des romanischen Rechtskreises ist eine Koordinierung 
der Entscheidung über miteinander zusammenhängende Klagen im deutschen 
Zivilprozeßrecht nur sehr eingeschränkt möglich. § 147 ZPO ermöglicht 
lediglich die Verbindung von Klagen, die bereits bei demselben Gericht 
anhängig sind. Es ist daher zu erörtern, ob es empfehlenswert ist, eine dem 
Art. 22 entsprechende Regelung in das innerstaatliche deutsche Recht zu 
übernehmen und ob eine solche Norm mit dem deutschen Recht vereinbar 
wäre. Für den Bereich des EuGVÜ ist eine Angleichung des deutschen Rechts 
schon aus dem Grunde angezeigt, weil Art. 22 Abs. 2 für die Unzuständiger-
klärung wegen Konnexität eine entsprechende Möglichkeit im nationalen 
Recht des Gerichtsstaates voraussetzt. Da es daran im deutschen Recht fehlt, 
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